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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1992

Norm

ASVG §175

ASVG §175 Abs2 Z2

Rechtssatz

Die Geltendmachung eigener Leistungsansprüche bei einem Sozialversicherungsträger oder in einem Prozeß vor

einem Sozialgericht zählt zum eigenwirtschaftlichen nicht versicherten Lebensbereich des Beschäftigten (hier: Unfall

des Beschäftigten auf dem Weg vom gerichtlich bestellten Sachverständigen im sozialgerichtlichen Verfahren wegen

seiner Invaliditätspension).

Entscheidungstexte

10 ObS 45/92

Entscheidungstext OGH 10.03.1992 10 ObS 45/92

10 ObS 341/97p

Entscheidungstext OGH 15.10.1997 10 ObS 341/97p

Beisatz: Hier: Unfall des Beschäftigten auf dem Weg zur ärztlichen Untersuchung (betreffend eines

Kuraufenthaltes) zum Sozialversicherungsträger. (T1) Veröff: SZ 70/208
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